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bei Investitionen in erneuerbare Energien bzw.
in energetische Verbesserungen von Gebäuden
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Der Regierungsrat wird gebeten, zu prüfen, inwieweit er Handlungsspielraum sieht
für Hauseigentümer, die aufgrund von Investitionen in erneuerbare Energien oder
in energetische Verbesserungen ihrer Gebäude den Hauswert steigern, damit den
Eigenmietwert erhöhen und somit steuerlich mehr belastet werden.

Begründung:
Heute sieht die Situation so aus, dass derjenige, der zugunsten der Umwelt in sein
Haus investiert, steuerlich bestraft wird. Eigentlich sollte es umgekehrt sein: Die-
jenigen Hauseigentümer, die nicht in erneuerbare Energien und in die energetische
Sanierung ihrer Häuser investieren und damit die Umwelt übermässig belasten, sollten
bestraft sein. Gemäss Swissolar ist Luzern sogar der einzige Kanton, der bei solar-
thermischenAnlagen keine steuerlichenAbzüge gewährt («Neue Luzerner Zeitung»
vom 24. Juli 2010). Eine Infras-Studie vom Jahr 2008 zeigt, dass Luzern zu allen Zeit-
punkten keine Steuererleichterungen für Investitionen in erneuerbare Energien ge-
währt. Damit steht unser Kanton neben Jura und Graubünden an letzter Stelle bei
der Bewertung.

Die energetische Verbesserung der Gebäude ist ein wichtiger Pfeiler der vier
Schwerpunkte in der kantonalen Energiepolitik (siehe Planungsbericht über die
Stromversorgung). Um diesen Schwerpunkt unter allenAspekten auszuschöpfen,
kann einAnreizsystem gute Dienste leisten. Eine steuerliche Erleichterung kann
einen solchenAnreiz darstellen.Ob dazu das kantonale Steuergesetz angepasst werden
muss oder ob das zu beratende Stromversorgungsgesetz der richtige Ort darstellt,
überlasse ich gerne den Experten.
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